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Leitsätze 1. Die Feststellungsklage ist statthaft,
wenn die Vertragspartnerschaft im Sinne
von § 134 a Abs. 1 Satz 1 SGB V streitig
ist.
2. Lediglich im Fall eines vertragslosen
Zustandes entscheidet die Schiedsstelle
nach § 134 a Abs. III, IV SGB V über den
Vertragsinhalt, nicht aber über die Frage,
wer zur Teilnahme an den Verhandlungen
zu den Verträgen nach Abs. 1 berechtigt
ist.
3. Verbände der von Hebammen
geleiteten Einrichtungen sind nicht
Vertragspartner im Sinne von § 134 a
Abs. 1 Satz 1 SGB V des Rahmenvertrags,
der hebammenhilfliche Leistungen, nicht
aber Bertriebskostenpauschalen zum
Gegenstand hat.
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Aktenzeichen -
Datum -

3. Instanz

Datum -

Sozialgericht Berlin

Â

Â 

S 221 KR 1185/22  verkÃ¼ndet am
25. Januar 2023

Â 

Â 

Â 

â€¦, JustizbeschÃ¤ftigte

Â 

als Urkundsbeamter/in der GeschÃ¤ftsstelle

Â 

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit 

Â Â Â Â Â Â Â Â  â€¦ e.V.,Â Â  

Â 

â€“ KlÃ¤ger â€“

Proz.-Bev.:

RechtsanwÃ¤lte â€¦
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gegen

Â Â Â Â Â Â Â Â  GKV-Spitzenverband der Krankenkassen,Â Â  

Reinhardtstr. 28, 10117 Berlin,
Â 

â€“ Beklagter â€“

Â Â Â Â Â Â Â Â  â€¦,
Â 

â€“ Beigeladener â€“

Proz.-Bev.:

RechtsanwÃ¤ltin â€¦

Â 

Â 

hat die 221. Kammer des Sozialgerichts Berlin auf die mÃ¼ndliche Verhandlung am 25. Januar
2023 durch die Richterin am Sozialgericht â€¦ sowie die ehrenamtlichen Richterinnen â€¦ und â€¦ fÃ¼r
Recht erkannt:

Â 

Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, die Verhandlungen zum
â€žRahmenvertragâ€œ nebst seinen Anlagen als Vertrag Ã¼ber die Versorgung mit
Hebammenhilfe gemÃ¤ÃŸ Â§ 134a Abs. 1 Satz 1 SGB V ohne die Beteiligung des Beigeladenen
fortzufÃ¼hren.

Â 

Die Kosten des Verfahrens trÃ¤gt der Beklagte mit Ausnahme der Kosten des Beigeladenen, der
diese selbst zu tragen hat.

Â 

Die Sprungrevision wird zugelassen.

Â 

Â 

T a t b e s t a n d

Â 
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KlÃ¤ger und Beklagter streiten darÃ¼ber, ob der Beigeladene Vertragspartner des
â€žRahmenvertragsâ€œ nebst seinen Anlagen als Vertrag Ã¼ber die Versorgung mit Hebammenhilfe
ist.

Â 

Im Jahr 2020 gab es bundesweit rund 27.000 Hebammen, davon gut 18.000 freiberufliche. Der KlÃ¤ger
hat etwa 22.000 Mitglieder, darunter knapp 16.000 freiberufliche sowie 106 von Hebammen geleitete
Einrichtungen (HgE), und ist der grÃ¶ÃŸte deutsche Hebammenverband. Er bietet einen
Rahmenhaftpflichtvertrag im Kreis seiner Mitgliedschaft an. Neben dieser VersicherungsmÃ¶glichkeit
existiert auf dem Versicherungsmarkt nur noch ein weiteres Angebot einer Haftpflichtversicherung fÃ¼r
Hebammen. Der Beigeladene vertritt die wirtschaftlichen und beruflichen Interessen der GeburtshÃ¤user
sowie der in diesen tÃ¤tigen Hebammen. Die Zahl der bei ihm organisierten HgE betrÃ¤gt 59, die der in
GeburtshÃ¤usern tÃ¤tigen Hebammen 54. 1,5% der Geburten finden in GeburtshÃ¤usern statt, 0,5% als
Hausgeburt, die Ã¼brigen 98% in KrankenhÃ¤usern. 

Â 

Die Versorgung mit Hebammenhilfe gemÃ¤ÃŸ Â§ 134a Abs. 1 Satz 1 SGB V ist vertraglich geregelt
einerseits in einem sog. â€žRahmenvertragâ€œ (RV) und andererseits in einem sog.
â€žErgÃ¤nzungsvertragâ€œ (EV). WÃ¤hrend der Corona-Pandemie wurden zusÃ¤tzlich mehrere
zeitlich befriste Ãœbergangsvereinbarungen â€“ Corona-Sondervereinbarung, Telematik-Vereinbarung,
Ãœbergangsvereinbarung Videobetreuung â€“ geschlossen. Inhaltlich regelt der RV nebst seinen
Anlagen die Bedingungen fÃ¼r die Erbringung und Abrechnung von Leistungen durch freiberuflich
tÃ¤tige Hebammen mit den gesetzlichen Krankenkassen einschlieÃŸlich ihrer VergÃ¼tung. Dieser
Vertrag wurde erstmals mit Wirkung zum 1. August 2007 durch die Schiedsstelle nach Â§ 134a Abs. 4
SGB V festgesetzt, nachdem sich die Vertragspartner nicht geeinigt hatten. Vertragspartner des RV sind
auf Leistungserbringerseite bislang der KlÃ¤ger sowie der Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands
e.V. (BfHD). Der Beigeladene wurde in der Vergangenheit im allseitigen EinverstÃ¤ndnis an den
Verhandlungen zum RV beteiligt, ohne allerdings selbst Vertragspartner zu werden. Der EV enthÃ¤lt
Regelungen Ã¼ber die HÃ¶he und Voraussetzungen der Betriebskostenpauschalen (BKP) bei
ambulanten Geburten in HgE und die Anforderungen an die QualitÃ¤tssicherung in diesen
Einrichtungen. Die Notwendigkeit zur Vereinbarung des EV geht zurÃ¼ck auf das GKV-
WettbewerbsstÃ¤rkungsgesetz vom 26. MÃ¤rz 2007 (BGBl. I 2007, Nr. 11, S. 378) mit Wirkung zum 1.
Juli 2007. Die normative Anpassung wurde aufgrund des Urteils des Bundessozialgerichts (BSG) vom
21. Februar 2006 unter dem Az. B 1 KR 34/04 R erforderlich. Dieser Vertrag wurde erstmals mit Wirkung
vom 27. Juni 2008 durch die Schiedsstelle gemÃ¤ÃŸ Â§ 134a Abs. 4 SGB V festgesetzt.
Vertragspartner des EVs ist (zusÃ¤tzlich zum KlÃ¤ger und BfHD) auch der Beigeladene. Dieser wird in
den Gesetzesmaterialien ausdrÃ¼cklich als solcher genannt (vgl. BT-Drs. 16/3100, S. 145).

Â 

Der RV wurde mit Wirkung zum 31. Dezember 2021 gekÃ¼ndigt mit der Folge, dass dieser zwar weiter
gilt (Â§ 16 Abs. 3 RV), aber derzeit Neuverhandlungen stattfinden. Obwohl der EV nicht gekÃ¼ndigt
wurde, finden gegenwÃ¤rtig auch zu diesem Vertrag Verhandlungen unter Einschluss des Beigeladenen
statt. Die Vertragspartner traten bereits im MÃ¤rz 2021 in Neuverhandlungen ein, da der KlÃ¤ger
frÃ¼hzeitig mitgeteilt hatte, den RV fristgerecht zum Jahresende 2021 kÃ¼ndigen zu wollen. Die
Beteiligten verstÃ¤ndigten sich darauf, dass der Beigeladene bis zum Abschluss seiner juristischen
Bewertung zur Frage seiner Vertragspartnerschaft beratend an den Verhandlungen zum RV teilnimmt,
wie das auch in der Vergangenheit praktiziert worden war. Nachdem der Beigeladene im Mai 2021 seine
Vertragspartnerschaft beansprucht hatte, teilte der KlÃ¤ger im November 2021 mit, an gemeinsamen
Verhandlungen mit dem Beigeladenen, der aus seiner Sicht kein Vertragspartner des RV sei, nicht
lÃ¤nger teilnehmen zu wollen. Im MÃ¤rz 2022 teilte das Bundesministerium fÃ¼r Gesundheit (BMG),
dass der Beklagte um eine Stellungnahme zu der streitigen Rechtsfrage der Vertragspartnerschaft zum
RV gebeten hatte, mit, dass der Normtext keine Anhaltspunkte fÃ¼r eine Differenzierung zwischen
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Inhalten des RV und EV biete und der Beigeladene daher grundsÃ¤tzlich als Vertragspartner fÃ¼r den
Hebammenhilfevertrag vorgesehen sei. Die nachfolgenden BemÃ¼hungen der Beteiligten, den Konflikt
auÃŸergerichtlich beizulegen, scheiterten.

Â 

Daher hat der KlÃ¤ger am 12. Juli 2022 schlieÃŸlich Klage beim Sozialgericht Berlin erhoben. Der
Beigeladene sei kein maÃŸgeblicher Berufsverband der Hebammen, um deren wirtschaftlichen
Interessen auf Bundesebene wahrzunehmen bzw. tatsÃ¤chlich wahrnehmen zu kÃ¶nnen. Der Beklagte
sei verpflichtet, die Vertragsverhandlungen zum RV ohne die Beteiligung des Beigeladenen
weiterzufÃ¼hren und unter diesen Voraussetzungen wiederaufzunehmen. Er habe kein Recht, die
Vertragsverhandlungen zum RV nur unter Beteiligung des Beigeladenen zu fÃ¼hren. Mit EinfÃ¼hrung
der BKP habe der Bundesgesetzgeber in der GesetzesbegrÃ¼ndung (BT-Drs. 16/3100, S. 145) zur
Notwendigkeit der Vertragsabschlusskompetenz eindeutig Stellung bezogen. Dem Willen des
Gesetzgebers und den allgemeinen Vorgaben zur Selbstverwaltung werde am besten entsprochen,
wenn fÃ¼r den RV einerseits die maÃŸgeblichen BerufsverbÃ¤nde die Vertragskompetenz innehÃ¤tten
und fÃ¼r den EV zusÃ¤tzlich die VerbÃ¤nde der HgE die Vertragskompetenz oblÃ¤gen. Dies
entspreche auch der tatsÃ¤chlichen Sachlage, weil die GeburtshÃ¤user und HgE ausschlieÃŸlich die
BKP gegenÃ¼ber den gesetzlichen Krankenversicherungen aus dem EV abrechneten, aber keine
hebammenhilflichen Leistungen unmittelbar nach dem RV. Ihr wirtschaftliches Interesse sei daher in
erster Linie die HÃ¶he der BKP sowie die damit verbundenen QualitÃ¤tsanforderungen, die zur
Abrechnung zu erfÃ¼llen seien. WÃ¼rde der Beigeladene am RV partizipieren, wÃ¼rde er mithin
Ã¼ber Themen verhandeln, die seine Mitglieder nicht betrÃ¤fen. Dass dies aber grundsÃ¤tzlich nicht
der Systematik der Selbstverwaltung entspreche, zeigten auch die thematisch unterschiedlichen
VertrÃ¤ge im Heilmittelbereich nach Â§ 125 SGB V sowie die VertrÃ¤ge im Pflegebereich nach Â§ 113
SGB XI. Ãœberdies werde die nur partielle Verhandlungs- und Vertragsabschlusskompetenz des
Beigeladenen auch durch die generelle Systematik im Bereich der Selbstverwaltung gestÃ¼tzt. Die
Vertragspartner trÃ¤ten im Rahmen der Selbstverwaltung in Hinsicht auf die Vertragsverhandlungen
nach Â§Â 134a Abs. 1 S. 1 SGB V als rechtlich gleichgeordnete Parteien auf (vgl. hierzu BSG, Urteil
vom 10.7.1996, Az. 3 KR 29/95). Es sei davon auszugehen, dass sich diese rechtlichen Gegebenheiten
selbstverstÃ¤ndlich auch auf der Tatsachenebene relativ widerspiegeln mÃ¼ssten. Nur so kÃ¶nne dem
Beklagten ein an OrganisationsqualitÃ¤t und Fachwissen mÃ¶glichst gleichgestellter bzw. gleichstarker
Berufsverband gegenÃ¼bertreten, wodurch ein zielfÃ¼hrendes Verhandeln ermÃ¶glicht werde. Zudem
werde so wirksam eine Zersplitterung der Hebammeninteressen durch Ãœbergewichtung von
Partikularinteressen verhindert. Sofern man an der bisherigen Systematik der zwei VertrÃ¤ge festhalte,
mÃ¼ssten die jeweiligen Vertragsparteien die fÃ¼r den jeweiligen Vertrag vorgegebenen Kriterien zur
Qualifikation als Vertragspartei erfÃ¼llen. HierfÃ¼r habe der Gesetzgeber sowohl fÃ¼r den RV als auch
fÃ¼r den EV eindeutig die MaÃŸgeblichkeit fÃ¼r den jeweiligen Bereich vorgeschrieben. FÃ¼r den
Bereich der GeburtshÃ¤user, mithin des EV, mÃ¶ge die MaÃŸgeblichkeit des Beigeladenen vorliegen.
FÃ¼r die Teilnahme an den Verhandlungen zum RV mÃ¼sste der Beigeladene sodann aber einen
maÃŸgeblichen Berufsverband der Hebammen darstellen, was â€“ das ist zwischen den Beteiligten
nicht streitig â€“ nicht der Fall sei. Sollte er gleichwohl teilnehmen, wÃ¼rde dies zu dem unhaltbaren
Ergebnis fÃ¼hren, dass der Beigeladene am RV vollumfÃ¤nglich und gleichberechtigt zum KlÃ¤ger mit
Ã¼ber 20.000 Mitgliedern mitverhandeln dÃ¼rfte, obwohl er â€“ unstreitig â€“ nur etwa 100 Mitglieder
â€“ diese wiederum gespalten in reine TrÃ¤gergesellschaften von GeburtshÃ¤usern und einige wenige
Einzelhebammen â€“ habe. Soweit der Beklagte meine, die Vertragspartnerschaft des Beigeladenen
ergebe sich auch aus Â§ 134a Abs. 4 SGB V, dÃ¼rfte es bereits systematisch ausgeschlossen sein,
sich eine Vertragspartnerschaft nach Abs. 1 rÃ¼ckwÃ¤rts Ã¼ber eine Beteiligung nach Abs. 4 zu
argumentieren; insbesondere, weil der Beigeladene in Abs. 4 in keiner Weise ausdrÃ¼cklich
ErwÃ¤hnung finde. 

Â 

Nachdem der KlÃ¤ger zunÃ¤chst beantragt hat, 1. den Beklagten zu verurteilen, die Verhandlungen
zum Vertrag Ã¼ber die Versorgung mit Hebammenhilfe gemÃ¤ÃŸ Â§ 134a Abs. 1 S. 1 SGB V nebst
seinen Anlagen ohne die Beteiligung des Beigeladenen fortzufÃ¼hren sowie 2. hilfsweise festzustellen,
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dass der Beklagte verpflichtet ist, die Verhandlungen zum Vertrag Ã¼ber die Versorgung mit
Hebammenhilfe gemÃ¤ÃŸ Â§ 134a Abs. 1 S. 1 SGB V nebst seinen Anlagen auch kÃ¼nftig ohne die
Beteiligung des Beigeladenen zu fÃ¼hren, soweit nicht neue, gewichtige UmstÃ¤nde eingetreten sind,
die eine Neubewertung des Vertragspartnerstatus begrÃ¼nden, beantragt der KlÃ¤ger zuletzt unter
Ã„nderung des Klageantrags zu 1. sowie RÃ¼cknahme des hilfsweise gestellten Klageantrags zu 2.

festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, die Verhandlungen zum â€žRahmenvertragâ€œ nebst
seinen Anlagen als Vertrag Ã¼ber die Versorgung mit Hebammenhilfe gemÃ¤ÃŸ Â§ 134a Abs. 1 Satz 1
SGB V ohne die Beteiligung des Beigeladenen fortzufÃ¼hren.

Â 

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Â 

Nach Auffassung des Beklagten bestÃ¼nden bereits an der ZulÃ¤ssigkeit der Klage Zweifel, da bislang
die Anrufung der Schiedsstelle nach Â§ 134a Abs. 4 SGB V nicht erfolgt sei. Vor dem Hintergrund des
Urteils des BSG vom 8. August 2019, Az. B 3 KR 16/18 R, sowie dem allgemeinen Rechtsgedanken
folgend, dass es sich bei der Schiedsstelle um den primÃ¤ren KonfliktlÃ¶sungsmechanismus fÃ¼r eine
Vielzahl sozialversicherungsrechtlicher VertrÃ¤ge handele, lieÃŸen sich durchaus Argumente fÃ¼r eine
vorrangige Entscheidungskompetenz der Schiedsstelle finden. Die Klage sei aber jedenfalls
unbegrÃ¼ndet, denn aus Wortlaut und Binnensystematik kÃ¶nne nicht abgeleitet werden, dass fÃ¼r
verschiedene Vertragsinhalte unterschiedliche Vertragspartner zustÃ¤ndig sein sollten. Der Wortlaut
bilde nach der allgemeinen juristischen Methodenlehre nicht nur den Ausgangspunkt der
Gesetzesauslegung. Vielmehr markiere er zugleich die Grenze zulÃ¤ssiger Gesetzesauslegung. Vor
dem Hintergrund dieses Wortlauts scheine es daher problematisch, dem Beigeladenen seinen nunmehr
geltend gemachten Anspruch auf Vertragspartnerschaft vorzuenthalten. Der Gesetzgeber habe
schlieÃŸlich erreichen wollen, dass die VergÃ¼tungsvorgaben nicht mehr vom Staat vorgegeben,
sondern auf Selbstverwaltungsebene unter Einbeziehung der jeweiligen Betroffenen verhandelt
wÃ¼rden. Entgegen der klÃ¤gerischen Darstellung dÃ¼rften HgE sehr wohl hebammenhilfliche
Leistungen nach MaÃŸgabe des Rahmenvertrags abrechnen. Dabei fÃ¤nden die
Abrechnungsregelungen nach dem Rahmenvertrag Anwendung, was sich insbesondere aus Â§ 1 Abs. 1
lit. b und Â§ 3 der Anlage 4 zum EV ergÃ¤be. Zahlreiche allgemeine Regelungen des RV seien auch
fÃ¼r HgE bindend. Eine HgE unterliege bei der Abrechnung geburtshilflicher Leistungen also den
Vorgaben des RV. Die Inhalte von RV und EV stÃ¼nden gerade nicht trennscharf abgegrenzt
nebeneinander, sondern wiesen eine enge Verzahnung auf. Im Sinne der Betroffenenpartizipation sei es
demnach nur konsequent, dass auch die HgE-VerbÃ¤nde an den Verhandlungen zum RV in gleicher
Weise beteiligt werden wie die BerufsverbÃ¤nde der Hebammen. DiesbezÃ¼glich sei zu
berÃ¼cksichtigen, dass der Beigeladene als einziger reiner HgE-Verband auf Bundesebene gerade die
Sonderbelange dieser Leistungserbringergruppe in besonderem MaÃŸe vertrete. Wenn die HgE im
Zusammenhang mit der Erbringung und Abrechnung von hebammenhilflichen Leistungen im
Zusammenhang mit der Geburt also unmittelbar dem Regelungsregime des Rahmenvertrags
unterworfen seien, sei die ReprÃ¤sentation ihrer Sonderbelange im Rahmen der Vertragsverhandlungen
zum Rahmenvertrag nur konsequent und unter BerÃ¼cksichtigung der vorgenannten BSG-
Rechtsprechung letztlich sogar verfassungsrechtlich geboten. Die dargestellte Wortlautauslegung werde
durch eine systematische Auslegung des Â§Â 134a SGB V weiter bestÃ¤tigt. Die Schiedsstelle
gemÃ¤ÃŸ Â§ 134a Abs. 4 Satz 1 SGB V werde gleichermaÃŸen vom GKV-Spitzenverband, den
maÃŸgeblichen BerufsverbÃ¤nden der Hebammen sowie den VerbÃ¤nden der von Hebammen
geleiteten Einrichtungen gebildet. Das vom Beigeladenen entsandte Schiedsstellenmitglied sei â€“ das
ist unstreitig â€“ auch zur Entscheidung Ã¼ber Fragen des Rahmenvertrags berufen. Dass der
Beigeladene in der Vergangenheit nicht Vertragspartner des Rahmenvertrags gewesen sei, liege
maÃŸgeblich daran, dass er seinerzeit aus eigenen StÃ¼cken nicht als solcher habe auftreten wollen.
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Der Beigeladene sei nicht daran gehindert, seinen Anspruch auf Vertragspartnerschaft zum
Rahmenvertrag erst zum jetzigen Zeitpunkt geltend zu machen.

Â 

Der Beigeladene stellt keinen eigenen Antrag.

Â 

Unter Bezugnahme auf die AusfÃ¼hrungen des Beklagten hÃ¤lt der Beigeladene die Klage fÃ¼r
unzulÃ¤ssig. Die Klage sei auch unbegrÃ¼ndet. Insbesondere seien vom Gesetzgeber keine
SonderzustÃ¤ndigkeiten fÃ¼r nur einzelne der in Â§ 134a genannten Aufgaben festgelegt und auch
nicht gewollt. Erkennbar an der Konjunktion â€žundâ€œ habe der Gesetzgeber die in Â§ 134a SGB V
aufgelisteten RegelungsgegenstÃ¤nde allen Vertragsbeteiligten gleichsam zugewiesen und keine
partielle oder nur auf einzelne Aufgaben beschrÃ¤nkte Zuweisung oder Verteilung mal auf die einen und
mal auf die anderen Vertragspartner vorgesehen. HÃ¤tte der Gesetzgeber die vom KlÃ¤ger behauptete
ZustÃ¤ndigkeitstrennung nach einzelnen RegelungsgegenstÃ¤nden gewollt, hÃ¤tte er dies auch so
festlegen mÃ¼ssen, wie z. B. in Â§ 125 SGB V, wonach der Gesetzgeber in Absatz 1 Satz 2
tatsÃ¤chlich SonderzustÃ¤ndigkeiten vorsehe. Der Beigeladene trage auÃŸerdem einen
maÃŸgeblichen Beitrag am Zustandekommen von VertrÃ¤gen nach Â§Â 134a SGB V. Indem er
kontinuierlich auch auÃŸerhalb der Schiedsstelle und Ã¼ber den EV hinaus regelmÃ¤ÃŸig in
kompetenter Weise auf Grundlage seiner langjÃ¤hrigen und umfangreichen Erfahrungen und
Ressourcen an allen GesprÃ¤chen und Vertragsverhandlungen zwischen Leistungserbringer- und
LeistungstrÃ¤gerseite teilnehme, habe er sich zu einem gleichwertigen Interessenvertreter entwickelt
und prÃ¤ge und gestalte in partnerschaftlicher Weise die Meinungs- sowie Entscheidungsfindungen auf
Vertragspartnerebene mit. Dass der KlÃ¤ger in seinem Mitgliederbestand ebenfalls HgE-TrÃ¤ger
aufweise, sei unbeachtlich. Die speziellen Interessen der HgE und der in diesen Einrichtungen tÃ¤tigen
Hebammen wÃ¼rden von den bisher am RV als â€žmaÃŸgeblichâ€œ angesehenen VerbÃ¤nden im
Hinblick auf die InteressenheterogenitÃ¤t und fehlende Fachexpertise nicht interessengerecht
mitreprÃ¤sentiert. Nach alldem sei damit weniger eine â€ž(Markt-)MÃ¤chtigkeitâ€œ im Vergleich zu
anderen schwerpunktgebildeten InteressenverbÃ¤nden entscheidend, sondern die GewÃ¤hrleistung,
dass auch VerbÃ¤nde einzubeziehen seien, die spezifisch schÃ¼tzenswerte Interessen speziell
ausgerichteter Leistungserbringer reprÃ¤sentierten, um die Gesamtheit aller betroffenen
schutzwÃ¼rdigen Leistungserbringergruppen sachgerecht und angemessen bei der Gestaltung der
KollektivvertrÃ¤ge, hier speziell des RV, abzubilden. SchlieÃŸlich merkt der Beigeladene an, dass der
Gruppenrahmenhaftpflichtvertrag, wonach die beim KlÃ¤ger organisierten Hebammen eine
Haftpflichtversicherung mit vergÃ¼nstigten Konditionen abschlieÃŸen kÃ¶nnten, quasi wie eine
Zwangsmitgliedschaft wirke. Dieser Aspekt sei bei der Betrachtung der Verteilung der Mitgliedschaft
miteinzubeziehen.â€œ

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes sowie die Details des Sachvortrages wird
auf den Inhalt der Gerichtsakten verwiesen, die der Kammer bei der Entscheidung vorlagen und
Gegenstand der Beratung waren.

Â 

Â 

Â

E n t s c h e i d u n g s g r Ã ¼ n d e

Â 
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Die Klage ist zulÃ¤ssig und begrÃ¼ndet. 

Â 

1. Es kann dahinstehen, ob vorliegend auch eine Leistungsklage gemÃ¤ÃŸ Â§ 54 Abs. 5 SGG
zulÃ¤ssig wÃ¤re (so SG Berlin, Urteil vom 11. September 2013, Az. S 81 KR 1172/13, und dem
folgend LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 18. Januar 2018, Az. L 1 KR 316/13), da die Klage
jedenfalls als Feststellungsklage gemÃ¤ÃŸ Â§Â 55 Abs. 1 Nr. 1 SGG statthaft (vgl. das obiter
dictum in BSG, Urteil vom 8. August 2019, Az. B 3 KR 16/18 R, Rn. 30, dort zu Â§ 130b SGB V) und
auch im Ãœbrigen zulÃ¤ssig ist. 

Â 

Mit der Klage kann die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines
RechtsverhÃ¤ltnisses begehrt werden, wenn der KlÃ¤ger ein berechtigtes Interesse an der baldigen
Feststellung hat. Das RechtsverhÃ¤ltnis zwischen den Beteiligten ergibt sich vorliegend aus Â§ 134a
Abs. 1 Satz 1 SGB V, der die vorliegend streitige Vertragspartnerschaft hinsichtlich der VertrÃ¤ge zur
Versorgung mit Hebammenhilfe regelt. UnschÃ¤dlich ist, dass Gegenstand der Feststellungsklage
zudem die Vertragspartnerschaft des Beigeladenen als Drittem ist. Denn das RechtsverhÃ¤ltnis, auf das
sich das Feststellungsinteresse richtet, kann auch eines zwischen dem Beklagten und dem Dritten sein,
wenn der Rechtsbereich des KlÃ¤gers â€“ hier zugleich â€“ durch dieses RechtsverhÃ¤ltnis (mittelbar)
betroffen ist (Senger in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGG, 2. Aufl., Â§ 55 SGG, Stand 15. Juni 2022, Rn.
37). 

Â 

Der KlÃ¤ger als unstreitig maÃŸgeblicher Berufsverband im Sinne von Â§ 134a Abs. 1 Satz 1 SGB V
hat ein berechtigtes Interesse an der von ihm begehrten Feststellung. Er ist berechtigt und verpflichtet,
gemeinsam mit dem Beklagten Ã¼ber VertrÃ¤ge zur Versorgung mit Hebammenhilfe zu verhandeln.
Welche weiteren Vertragspartner der Beklagte zu den Vertragsverhandlungen hinzuzieht, berÃ¼hrt
seine ihm durch Â§ 134a Abs. 1 Satz 1 SGG verliehene Rechtsposition. Es liegt auf der Hand, dass die
Heranziehung beliebiger Vertragspartner die Verhandlungsposition berechtigter Vertragspartner
schmÃ¤lern kann. Das Interesse, dass nur erhebliche Vertragspartner in die Verhandlungen einbezogen
werden, resultiert aus der Ã–konomie der VerhandlungsfÃ¼hrung (SG Berlin a. a. O, Rn. 34) und dem
Â§ 134a SGB V innewohnenden Partnerschaftsgedanken.

Â 

Die Feststellungsklage ist aufgrund der Gesetzesbindung des Beklagten als juristische Person des
Ã¶ffentlichen Rechts auch nicht subsidiÃ¤r. Zweifel an dem Umstand, dass sich der Beklagte nicht durch
das Urteil gebunden fÃ¼hlen kÃ¶nnte, bestehen nach dessen schriftsÃ¤tzlichen Einlassungen zu der
verfassungsrechtlichen Bindung juristischer Personen des Ã¶ffentlichen Rechts an Recht und Gesetz
nicht.

Â 

SchlieÃŸlich scheitert die ZulÃ¤ssigkeit der Klage nicht daran, dass kein vorgÃ¤ngiges
Schiedsverfahren nach Â§ 134a Abs. 3 SGB V stattgefunden hat (offengelassen, ob eine
unmittelbar erhobene Feststellungsklage ohne Einschaltung der Schiedsstelle im Rahmen von
Â§ 130b SGB V statthaft wÃ¤re BSG, a. a. O.). Abgesehen davon, dass keiner der Beteiligten die
Schiedsstelle angerufen hat, ist diese auch nicht fÃ¼r die Frage der Berechtigung zur Teilnahme
an den Verhandlungen zu den VertrÃ¤gen nach Abs. 1 zustÃ¤ndig (vgl. Prof. Dr. Ernst-Wilhelm
Luthe in: Hauck/Noftz, SGB V, Â§ 134a, Rn. 70). Lediglich im Fall eines vertragslosen Zustandes,
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also wenn ein Vertrag nach Â§ 134a Abs. 1 SGB V ganz oder teilweise nicht zustande kommt,
entscheidet die Schiedsstelle Ã¼ber den Vertragsinhalt (Schneider in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-
SGB V, 4. Aufl., Â§ 134a SGB V, Stand 3. November 2021, Rn. 34; SG Berlin a. a. O., Rn. 38).
Angesichts des Umstandes, dass der gekÃ¼ndigte RV nach dessen Â§Â 16 Abs. 3 fort gilt,
besteht jedoch kein vertragsloser Zustand. 

Â 

2. Die Klage ist begrÃ¼ndet. Der Beklagte ist verpflichtet, in Vertragsverhandlungen zum
â€žRahmenvertragâ€œ als Hebammenhilfevertrag mit dem KlÃ¤ger ohne Beteiligung des
Beigeladenen zu treten. Die Grundlage dieser Verpflichtung findet sich in Â§ 134a Abs. 1 Satz 1
SGB V (vgl. SG Berlin, a. a. O., Rn. 44).

Â 

GemÃ¤ÃŸ Â§ 134a Abs. 1 Satz 1 SGB V schlieÃŸt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen
mit den fÃ¼r die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maÃŸgeblichen
BerufsverbÃ¤nden der Hebammen und den VerbÃ¤nden der von Hebammen geleiteten
Einrichtungen auf Bundesebene mit bindender Wirkung fÃ¼r die Krankenkassen VertrÃ¤ge
Ã¼ber die Versorgung mit Hebammenhilfe, die abrechnungsfÃ¤higen Leistungen unter
Einschluss einer Betriebskostenpauschale bei ambulanten Entbindungen in von Hebammen
geleiteten Einrichtungen, die Anforderungen an die QualitÃ¤tssicherung dieser Einrichtungen,
die Anforderungen an die QualitÃ¤t der Hebammenhilfe einschlieÃŸlich der Verpflichtung der
Hebammen zur Teilnahme der QualitÃ¤tssicherungsmaÃŸnahmen sowie Ã¼ber die HÃ¶he der
VergÃ¼tung und die Einzelheiten der VergÃ¼tungsabrechnung durch die Krankenkassen.

Â 

Der KlÃ¤ger, in dem bundesweit Ã¼ber 90% der (freiberuflichen) Hebammen organisiert sind, ist
ein maÃŸgeblicher Berufsverband im vorgenannten Sinne, was zwischen den Beteiligten nicht
streitig ist. Ebenso unstreitig ist, dass der Beigeladene, der lediglich 54 Hebammen als Mitglieder
zÃ¤hlt, kein maÃŸgeblicher Berufsverband der Hebammen ist. Er ist mit einer Mitgliederzahl von
59 HgE allerdings ein Verband der von Hebeammen geleiteten Einrichtungen auf Bundesebene,
wovon auch der KlÃ¤ger, in dem 106 HgE Mitglieder sind, in Ãœbereinstimmung mit dem
gesetzgeberischen Willen (BT-Drs. 16/3100, S. 145: â€žâ€¦ wobei maÃŸgeblicher Vertragspartner
fÃ¼r diesen Bereich das Netzwerk der GeburtshÃ¤user ist.â€œ) ausgeht. 

Â 

Der RV ist zulÃ¤ssiger Vertragsgegenstand im Sinne von Â§ 134a Abs. 1 Satz 1 SGB V. Zwar gilt
der Hebammenvertrag nach allgemeiner Auffassung als einheitlicher Vertrag. Das bedeutet
allerdings nur, dass parallele Regelungsgehalte nicht gestattet sind, nicht aber, dass die
verschiedenen Bereiche des Hebammenhilfevertrags nicht in unterschiedlichen Vertragsteilen
geregelt werden dÃ¼rfen (vgl. Schneider in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB V, 4. Aufl., Â§ 134a
SGB V, Stand 3. November 2021, Rn. 12). Abgesehen davon, dass in Â§ 134a Abs. 1 Satz 1 SGB V
von â€žVertrÃ¤genâ€œ die Rede ist und der Gesetzgeber damit selbst eine Mehrheit von
Vertragsteilen nicht ausgeschlossen hat, sprechen PraktikabilitÃ¤t und inhaltliche
Spezialisierung bzw. Konzentration der Vertragsverhandlungen fÃ¼r diese Auslegung. Nicht
zuletzt aus diesen GrÃ¼nden haben die Beteiligten in der Vergangenheit (und auch
gegenwÃ¤rtig) die Vertragsverhandlungen zu einer Mehrheit von Vertragsteilen nach
unterschiedlichen Regelungsbereichen gefÃ¼hrt.

Â 
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Entgegen der Auffassung von Beklagtem und Beigeladenen ist in Â§ 134a Abs. 1 Satz 1 SGB V
nicht geregelt, dass alle dort genannten VerbÃ¤nde gleichermaÃŸen in allen
Regelungsbereichen Vertragspartner sind. Zwar differenziert die Norm sprachlich nicht
hinsichtlich der Regelungsgehalte und den zugehÃ¶rigen Vertragspartnern, worauf der Beklagte
unter Bezugnahme auf die Stellungnahme des BMG zu Recht hingewiesen hat. Allerdings ist die
Kammer nach Auslegung des Gesetzes zu der Ãœberzeugung gelangt, dass der Beigeladene
Vertragspartner zum Vertrag Ã¼ber die Betriebskostenpauschale bei ambulanten Entbindungen
in HgE, namentlich des EV, ist, nicht aber des RV Ã¼ber die hebammenhilflichen Leistungen sein
kann. Denn die Aufnahme des Beigeladenen in den Gesetzeswortlaut erfolgte erst im Nachgang
zum Urteil des BSG vom 21. Februar 2006, Az. B 1 KR 34/04 R, wonach die bis dahin geltende
Vorschrift keine ErmÃ¤chtigung zu Vertragsverhandlungen Ã¼ber die Betriebskostenpauschalen
enthielt. Historisch betrachtet war der Beigeladene ursprÃ¼nglich nicht als Vertragspartner
benannt und wurde erst infolge der GesetzesÃ¤nderung im Hinblick auf die vorgenannte
Entscheidung des BSG durch das GKV-WettbewerbsstÃ¤rkungsgesetz vom 26. MÃ¤rz 2007 (BGBl. I
2007, Nr. 11, S. 378) mit Wirkung zum 1. Juli 2007 in den Gesetzestext aufgenommen. In
genetischer Auslegung zeigt ein Blick in die GesetzesbegrÃ¼ndung (BT-Drs. 16/3100, S. 145),
dass der Gesetzgeber selbst eine Reduzierung der Regelungskompetenz des neuen
maÃŸgeblichen Vertragspartners auf die Betriebskosten formuliert: â€žDie ErgÃ¤nzung der
Vorschrift verpflichtet die Vertragspartner, in den VertrÃ¤gen nach Absatz 1 fÃ¼r ambulante
Entbindungen in von Hebammen geleiteten Einrichtungen wie z.B. GeburtshÃ¤usern auch
Regelungen Ã¼ber eine Pauschale zu den Betriebskosten dieser Einrichtungen zu vereinbaren,
wobei maÃŸgeblicher Vertragspartner fÃ¼r diesen Bereich das Netzwerk der GeburtshÃ¤user
ist.â€œ Nach dem Willen des Gesetzgebers ist demzufolge explizit die Verhandlungskompetenz
des neu in das Gesetz aufgenommenen maÃŸgeblichen Vertragspartners auf â€ždiesen
Bereichâ€œ, also fÃ¼r den Bereich der Betriebskostenpauschalen, begrenzt. Die gesetzliche
Systematik, wonach in Â§ 134a Abs. 4 SGB V alle VerbÃ¤nde eine gemeinsame Schiedsstelle
bilden, vermag die historisch-genetische Auslegung nicht zu entkrÃ¤ften. Abgesehen davon,
dass die konkrete Zusammensetzung der Schiedsstelle nicht ausdrÃ¼cklich geregelt ist, nimmt
die Schiedsstelle nach allgemeiner Auffassung Aufgaben der Ã¶ffentlichen Verwaltung wahr (vgl.
Schneider in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB V, 4. Aufl., Â§Â 134a SGB V, Stand: 03.11.2021, Rn.
36, m.w.N.). Anders als im Regelungsbereich von Â§ 134a Abs. 1 SGB V, in dem die
Vertragspartner im Status der Gleichordnung agieren, entscheidet die Schiedsstelle im Ãœber-
UnterÂordnungsÂverhÃ¤ltnis. Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen QualitÃ¤t der
Rechtsfiguren â€žVertragspartnerschaft im GleichordnungsverhÃ¤ltnisâ€œ einerseits und
â€žSchiedsstelle im Ãœber-UnterordnungsverhÃ¤ltnisâ€œ andererseits hat der KlÃ¤ger im
Ergebnis zurecht abgelehnt, dass aus der Gesetzessystematik, namentlich aus Â§ 134a Abs. 4
SGB V, fÃ¼r die hier in Streit stehende Frage der Auslegung des Â§ 134a Abs. 1 Satz 1 SGB V
etwas fruchtbar gemacht werden kann.

Â 

Die Auslegung anhand des Gesetzes und seiner Materialien entspricht schlieÃŸlich Sinn und
Zweck der Norm. Der Gesetzgeber wollte mit der Regelung in Â§Â 134 a AbsatzÂ 1 SatzÂ 1 SGB V
bundeseinheitliche KollektivvertrÃ¤ge mit Normsetzungsgebot ermÃ¶glichen. Vertragspartner
sollten nach der gesetzlichen Regelung die gewichtigen Verbandsakteure sein, um geordnete
und effektive Verhandlungen zur Weiterentwicklung der HebammenhilfevertrÃ¤ge zu
ermÃ¶glichen (SG Berlin, Urteil vom 11. September 2013Â â€“ S 81 KR 1172/13Â â€“, Rn. 68,
juris). Dabei hat er sich fÃ¼r das Kriterium der MaÃŸgeblichkeit als unbestimmten Rechtsbegriff
entschieden. Es steht auÃŸer Zweifel, dass der Beigeladene als Interessenvertretung Ã¼ber eine
hohe Fachkompetenz verfÃ¼gt, fÃ¼r den Regelungsbereich des RV ist er gleichwohl kein
maÃŸgeblicher Verband. Hiervon ist der Gesetzgeber, der den Beigeladenen erst als
maÃŸgeblich fÃ¼r den Vertragsteil der Betriebskosten in das Gesetz aufgenommen hat, selbst
ausgegangen. Es ist auch sachgerecht, wenn der Beigeladene nicht Ã¼ber das
â€žEinfallstorâ€œ der Betriebskostenpauschale gleichermaÃŸen zum Vertragspartner im
originÃ¤ren Leistungsbereich der Hebammen wird. 
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Â 

Es kann dahinstehen, inwieweit das VerhÃ¤ltnis der Mitgliederzahlen oder die rechtlich
anerkannte Spezialisierung fÃ¼r die Qualifikation als Vertragspartner maÃŸgebend sind (vgl.
hierzu ausfÃ¼hrlich SG Berlin, a.a.O., Rn. 68 ff.). Denn weder die Mitgliederzahl â€“ der
Beigelade hat 54 Hebammen als Mitglieder, der KlÃ¤ger etwa 22.000 (knapp 16.000 freiberufliche)
bei einer Gesamtzahl der bundesweit tÃ¤tigen Hebammen von etwa 27.000 (18.000 freiberufliche)
â€“ noch die Spezialisierung auf die Interessen von HgE streiten fÃ¼r die Vertragspartnerschaft
des Beigeladenen im Regelungsbereich der hebammenhilflichen Leistungen. Der Beigeladene
hat im Hinblick auf die Mitgliederzahl von 54 Hebammen folgerichtig nicht behauptet, allein aus
diesem Grund Vertragspartner sein zu wollen, was auch fernliegend wÃ¤re, selbst wenn man das
vom SG Berlin im vorgenannten Urteil gefundene MindestmaÃŸ der MaÃŸgeblichkeit in Zweifel
ziehen wÃ¼rde. Soweit er allerdings anfÃ¼hrt, das Angebot der Rahmenhaftpflichtversicherung
des KlÃ¤gers bedeute eine Art Zwangsmitgliedschaft, wÃ¤re dieses Argument nur dann von
Bedeutung, wenn hier einer Gefahr der UnterdrÃ¼ckung von KonkurrenzverbÃ¤nden zu
begegnen wÃ¤re (vgl. SG Berlin, a.a.O., Rn. 69). Da der Beigeladene seine Vertragspartnerschaft
aber gerade nicht wegen der in ihm organisierten Hebammen begehrt, sondern aufgrund seiner
Rolle als maÃŸgeblicher Verband der HgE, lÃ¤uft dieses Argument ins Leere. 

Â 

Soweit der Beigeladene seine Spezialisierung als HgE-Verband als Grund fÃ¼r die
Vertragspartnerschaft zum RV anfÃ¼hrt, ist dem zunÃ¤chst entgegenzuhalten, dass er seine
Expertise Ã¼ber die Vertragspartnerschaft zum EV sowie im Rahmen seiner allgemeinen
Beteiligungsrechte zum RV (vgl. hierzu SG Berlin, a.a.O., Rn. 47 a.E.), die er bislang im
EinverstÃ¤ndnis aller Beteiligten faktisch wahrgenommen hat, einbringen kann. Die erstrebte
weitergehende Vertragspartnerschaft auch fÃ¼r den RV allein aufgrund der von ihm
vorgetragenen Verflechtung von RV und EV Ã¼berzeugt nicht. Denn diese â€“ mittelbare (denn
die HgE treten, anders als die Hebammen, nicht dem RV nach Â§134a Abs. 2 SGB V bei) â€“
Bindung an das hebammenhilfliche Leistungsrecht des Rahmenvertrags betrifft alle Leistungserbringer
unabhÃ¤ngig vom Arbeitsort (Belegkrankenhaus, Hausgeburt, Geburtshaus usw.), worauf der
Beigeladene selbst zutreffend hinweist. Es ist nicht plausibel, dass der Beigeladene als
Interessenvertreter eines in diesem Sinne speziellen Arbeitsorts als Vertragspartner des fÃ¼r alle
Hebammen geltenden Leistungsrechts mitwirken sollte. Die gegenteilige Ansicht wÃ¼rde zu einer
Ãœberbetonung der Partikularinteressen â€ždes Arbeitsortes HgEâ€œ im Rahmen des Leistungsrechts
der Hebammen fÃ¼hren, fÃ¼r die kein rechtfertigender Grund ersichtlich ist, zumal lediglich 1,5% aller
Geburten dort stattfinden. Dies gilt umso mehr, als die unterschiedlichen Interessen von Hebammen,
unabhÃ¤ngig von ihrem Arbeitsort, im maÃŸgeblichen Verband der Hebammen, hier dem KlÃ¤ger,
gebildet und zum Ausgleich gebracht werden. 

Â 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf entsprechender Anwendung der Â§Â§Â 197a SGG, 154 Abs.Â 1
und 3 VwGO und berÃ¼cksichtigt das Unterliegen des Beklagten sowie den Umstand, dass der
zurÃ¼ckgenommene Hilfsantrag auf dasselbe Interesse wie der Hauptantrag gerichtet war. Da der
Beigeladene keinen Antrag gestellt hat, waren ihm keine Kosten aufzuerlegen.

Â 

4. Die Kammer hat die Sprungrevision wegen grundsÃ¤tzlicher Bedeutung der Rechtssache nach
Â§Â 160 Abs.Â 2 Nr.Â 1 SGG bei vollumfÃ¤nglich geklÃ¤rtem Sachverhalt zugelassen. Die
aufgeworfenen Rechtsfragen nach den Voraussetzungen der Vertragspartnerschaft im Sinne des
Â§Â 134a Abs. 1 Satz 1 SGB V sowie Inhalt und Reichweite des Rechts auf Vertragsverhandlungen aus
Â§Â 134a Abs. 1 Satz 1 SGB V sind hÃ¶chstrichterlich bisher nicht entschieden (vgl.
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Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 18. Januar 2018Â â€“ L 1 KR 316/13Â â€“, Rn. 35,
juris).

Â 

Erstellt am: 17.03.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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